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§ 365 ASVG Behordliche Erhebung
von Arbeitsunfallen.

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Ein Arbeitsunfall ist behordlich zu erheben, wenn es der Trager der Unfallversicherung bei der nach dem
Unfallorte zustandigen Bezirksverwaltungsbehdrde, sofern es sich aber um Betriebe handelt, die der Aufsicht der
Bergbehdrde unterstehen, beim Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit beantragt.

2. (2)Unfallserhebungen sind nach Einlangen des Antrages ohne Verzug und in der Regel an Ort und Stelle
vorzunehmen. Der Erhebung ist nach Méglichkeit der Versehrte beizuziehen. AulRerdem sind von der Vornahme
der Erhebung der Trager der Unfallversicherung, das zustandige Arbeitsinspektorat (Land- und
Forstwirtschaftsinspektion) sowie, wenn der Unfall einen Dienstnehmer betroffen hat, der Dienstgeber und der
Betriebsrat (die Vertrauensmanner) des Betriebes zu verstandigen. Diese Stellen kdnnen sich durch Vertreter an
der Erhebung beteiligen. Das Ergebnis der Erhebungen ist dem Unfallversicherungstrager sobald wie moglich
mitzuteilen.

3. (3)8 21 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBI. Nr. 27/1993, und § 240 des Landarbeitsgesetzes 2021 werden
durch die Abs. 1 und 2 nicht berthrt.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/21
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_27_0/1993_27_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/240
file:///

	§ 365 ASVG Behördliche Erhebung von Arbeitsunfällen.
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


